
Arbon, 21. März 2022

Motion

Ergänzung der Gemeindeordnung um Bestimmung für fakultatives

Referendum betreffend Gestaltungspläne

Antrag:

Art. 9 der Gemeindeordnung der Stadt Arbon ist wie folgt zu ergänzen:

300 Stimmberechtigte können verlangen, dass Gestaltungspläne gemäss § 24 Abs. 3 PBG der

Volksabstimmung unterbreitet werden. Die Referendumsfrist entspricht der Auflagefrist.

Begründung:

In Art. 24 des Planungs- und Baugesetzes steht: «Wird von der Regelbauweise abgewichen und werden

dadurch ausserhalb des Gestaltungsplangebietes gelegene Grundstücke durch die Grenzabstände,

Höhenmasse oder Gebäudelänge und -breite stärker als nach der für die Zonen des

Gestaltungsplanareals geltenden Regelbauweise betroffen, ist der Gestaltungsplan nach Erledigung

der Einsprachen der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten, wenn es ein von der Gemeindeordnung

festzulegender Anteil der Stimmberechtigten während der Auflagefrist verlangt. Wird'kein Anteil

festgelegt, beträgt das Quorum zehn Prozent.»

Bei der Auflage des Gestaltungsplans Riva hat dies nun zu Diskussionen geführt, weil die

Gemeindeordnung der Stadt Arbon ein Referendum vorsieht, dies aber nur in Bezug auf Beschlüsse

des Stadtparlaments. So hat der Stadtrat eine viel höhere Hürde gesetzt. Es ist nicht einzusehen, wieso

ein Beschluss des Stadtrates viel höher zu gewichten ist als ein Beschluss des Parlaments. Die Arboner

Gemeindeordnung ist darum so anzupassen, dass bei allen Referenden dieselben Unterschriftenzahlen

gelten.

Felix Heller, SP/Grüne

Andre Magert, FDP/XMV

Cofhelia \Ä/etzel togni, SP/Grüne

Riquet Heiler, FDP/XMV
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Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Motion „Ergänzung der Gemeindeordnung um
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